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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 
B e s c h l u s s v o r l a g e  

 
Vorlage-Nr.: 2008/092 
freigegeben am 29.05.2008 
 
GB 3 Datum: 29.05.2008 
Sachbearbeiter/in: Herr Guido Zech  
 
38. Flächennutzungsplanänderung - Gewerbegebiet Autobahnkreuz 
Oldenburg-Nord 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 23.06.2008 Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen 
N 01.07.2008 Verwaltungsausschuss 
Ö 23.09.2008 Rat 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen werden auf der Grundlage dieser Beschlussvorla-
ge sowie der Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung, Umwelt und Straßen vom 
23.06.2008 berücksichtigt. 
 

2. Die bisherige Beschlussfassung und Abwägung wird bestätigt. 
 

3. Die 38. Änderung des Flächennutzungsplanes – Gewerbegebiet Autobahnkreuz Olden-
burg-Nord nebst Begründung und Umweltbericht wird gemäß § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) beschlossen. 

 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Der Verwaltungsausschuss hatte in seiner Sitzung am 15.04.2008 die öffentliche Auslegung 
und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange beschlossen (s. 
Vorlage 2008/028). 
 
Die öffentliche Auslegung und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange fanden in der Zeit vom 29.04. bis 29.05.2008 statt. 
 
Im Rahmen der Stellungnahmen sind seitens der Bürger eine Vielzahl von Äußerungen abge-
geben worden, die im Wesentlichen den vollständigen Verzicht der Planung bzw. den Erhalt 
des Waldes oder Teile dessen zum Inhalt hatten (die übrigen Punkte werden im Rahmen des 
Bebauungsplanes 86 abgehandelt). Hinsichtlich der weiteren vorgebrachten Argumente wird 
auf den Abwägungsvorschlag (Anlage 1) verwiesen. 



Seite: 2 von 2 

 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurde 
seitens des Landkreises Ammerland eine Einbindung des Plangebietes in die Landschaft ge-
fordert. Dieser Forderung kommt die Gemeinde nunmehr teilweise durch den Erhalt der 
Wallhecke am Hillersweg nach. Eine weitere Eingrünung ist aus Sicht der Verwaltung auf-
grund der bekannten Argumente nicht sinnvoll. 
 
Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr regt darüber hinaus zusätz-
liche Ausbauten im Kreuzungsbereich der B211 und der K135 an, der die Gemeinde gemäß 
dem eigenen Gutachten nicht nachkommen wird. Vielmehr hat das Verkehrsgutachten not-
wendige Veränderungen am Kreuzungsbereich angezeigt, die die Gemeinde zunächst umset-
zen wird. Bei weiterem Bedarf, der sich aus der Praxis ergeben muss, werden gegebenenfalls 
weitere Umbauten vorgesehen. 
 
Weitere wesentliche Stellungnahmen wurden seitens der Behörden nicht abgegeben. 
 
Die vorgebrachten Anregungen und Bedenken haben zu keiner Änderung der Planzeichnung 
geführt, so dass nunmehr der Feststellungsbeschluss gefasst werden kann. 
 
Nähere Erläuterungen werden hierzu in der Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung, Um-
welt und Straßen durch das Planungsbüro NWP gegeben. 
 
Übersicht über den Verfahrensstand: 
Grundsatzbeschluss/ 

Aufstellungsbeschluss
Frühzeitige Öffent-

lichkeits-/ Behörden-
beteiligung 

Öffentliche Ausle-
gung/ Behörden- 

Beteiligung 

Feststellungsbe-
schluss 

BauPlUmStA 01.10.07
VA 16.10.07 

23.10.07- 23.11.07 29.04.08-29.05.08 Ratssitzung am 
23.09.2008 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung. 
 
 
Anlagen: 
 

1. Abwägungsvorschlag 
2. Planzeichnung mit Planzeichenerklärung 

 
 


